
Wesentliche Vertragsinhalte über die Versorgung  
mit individuellen Orthesen deren Fertigung sowie  
den Zurichtungen und Instandsetzungen/Reparaturen

Beschreibung

Orthesen sind funktionssichernde, körperumschließende 
oder körperanliegende Hilfsmittel, die nach Verletzungen 
oder bei Erkrankungen des Halte- und Bewegungsapparates 
sowie bei Fehlbildungen verordnet werden. Die Gelenke,  
Muskeln oder Knochen werden durch die Orthesen stabili-
siert, immobilisiert, mobilisiert, entlastet, korrigiert, reti-
niert, fixiert und redressiert. In manchen Fällen ersetzen  
sie auch die ausgefallenen Körperfunktionen. 

Individuell geformte Orthesen sind dann erforderlich, wenn 
bei Ihnen die anatomischen Gegebenheiten und/oder funk-
tionellen Erfordernisse eine Ver sorgung mit Fertigartikeln 
nicht zulassen. 

Zu den vertraglich vereinbarten Hilfsmitteln gehören u. a. 
Sprunggelenkorthesen, Kniegelenkorthesen, Hüftgelenk-
orthesen, Handgelenkorthesen und Schultergelenkorthesen.

Nicht in die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenver-
sicherungen fallen Orthesen, die als Vorsorgeschutz (Pro-
phylaxe) vor Verletzungen verordnet werden. 

Benötige ich eine Verordnung?

Ja, eine Verordnung ist erforderlich. Bitte wenden Sie sich 
hierfür an Ihre behandelnde Ärztin oder Ihren behandeln-
den Arzt.

Wie lange ist meine Verordnung gültig?

Die Verordnung ist ab dem Ausstellungsdatum für 28 Tage 
gültig.

Verordnungen aus dem Krankenhaus (im Rahmen des Ent-
lassmanagements) verlieren sieben Tage nach der Kran-
kenhausentlassung ihre Gültigkeit, wenn die Versorgung 
nicht innerhalb dieses Zeitraumes aufgenommen wurde.

Wo erhalte ich mein Hilfsmittel?

Sie haben die freie Auswahl unter allen Vertragspartnern 
der hkk. Unsere Hilfsmittelsuche (Suchbegriffe: Orthesen, 
Orthopädie-Technik) hilft Ihnen beim Finden eines Ver-
tragspartners.

Versorgungsablauf

Nach Vorlage der Verordnung nimmt der Vertragspartner 
innerhalb von 48 Stunden Kontakt mit Ihnen auf und stellt 
den Bedarf fest (inklusive Erstberatung). Fällt das Frist ende 
auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, erfolgt die Kon-
taktaufnahme spätestens am darauffolgenden Werktag. 
Im Rahmen der Bedarfsfeststellung ist der Vertragspartner 
verpflichtet, die Vorversorgung bei Ihnen abzufragen. Hier-
für kann eine Patientenerklärung unterschrieben werden. 
Die korrekten Angaben zur Vorversorgung sind zwingend 
erforderlich, damit die Kosten durch uns übernommen 
werden können. 

Unser Vertragspartner ist grundsätzlich verpflichtet, in-
nerhalb von drei Werktagen nach Erhalt unserer Kosten-
zusage die Versorgung mit individuellen Orthesen sicher-
zustellen. Wünschen Sie einen späteren Liefertermin, so 
ist dieser maßgebend. 

Des Weiteren ist der Vertragspartner verpflichtet, Instand-
setzungen beziehungsweise Reparaturen spätestens inner-
halb von 14 Tagen nach Auftragserteilung sicherzustellen.

Zu Beginn Ihrer Versorgung ist grundsätzlich eine individu-
elle Messung durch unseren Vertragspartner durchzufüh-
ren. Auch bei einer Folgeversorgung ist eine individuelle 
Messung erforderlich. Vor jeder Abgabe der Orthese ist 
grundsätzlich eine Anprobe durchzuführen. 

Muss ich eine gesetzliche Zuzahlung leisten?

Ab dem 18. Lebensjahr zahlen Versicherte zehn Prozent 
der Kosten, mindestens fünf Euro und maximal zehn Euro. 
Kinder sind von der Zuzahlung befreit. Ausnahmen gelten 
bei einer Zuzahlungsbefreiung, in diesem Fall sind keine 
gesetzlichen Zuzahlungen erforderlich.
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Fallen für mich weitere Kosten an?

Zusätzliche Kosten entstehen für Hilfsmittel, die über das 
Notwendige hinausgehen. Unser Vertragspartner muss 
Ihnen eine hinreichende Auswahl an mehrkostenfreien 
Hilfsmitteln anbieten. Entscheiden Sie sich trotzdem für 
ein Mehrkostenprodukt, das über das Maß des Notwendi-
gen hinausgeht, ist die Vereinbarung schriftlich zu doku-
mentieren und die Mehrkosten sind von Ihnen zu tragen.


